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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.10.1971

Norm

ABGB §1295 IId1

ABGB §1304 BI

StVO §3

Rechtssatz

Die an sich richtige Reaktion eines Fahrzeuglenkers auf das fehlerhafte Verhalten eines anderen Verkehrsteilnehmers

begründet in der Regel kein Verschulden, auch wenn sich bei rückblickender Betrachtung herausstellt, daß eine andere

Reaktion zweckmäßiger gewesen wäre.
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